Schiilergenossenschaften
nachhaltig wirtschaftlich —
solidarisch handeln

@ Genossenschaftsverband
Verband der Regionen

Satzung

der nachhaltigen Schiilergenossenschaft

” Schiilerfirmen Integrierte Gesamtschule Achim eSG*

an /am 18.04.2023

Satzung — Version GV geborenes Aufsichtsratsmitglied| Stand 03-2023 | Alle aktuellen Vorlagen im Mitgliederbereich unter
www.schuelergeno.de



Johannes Kienitz
Schülerfirmen Integrierte Gesamtschule Achim

Johannes Kienitz
18.04.2023


Schiilergenossenschaften
nachhaltig wirtschaftlich —
solidarisch handeln

/;'\ Genossenschaftsverband

Verband der Regionen

I. Name, Sitz, Zweck und GeZEeNStaNd.................uvriiiiiii i e e e rre e e e e e e e arrreaee s 3
§ 1 NGME UNG SItZuenuiiiiiiieiiie ettt ettt ettt e s e s bt e e st e e bt e e s st e e sabeeesabeesabeeesbeesabeeesabeesaseesneeesabeeennnes 3
SRRV =To ¥ g 1o I CT=T={=T o 1S - s [c [F TP TUPR 3
| IO = T=Te [ oy - | i TN 4
§ 3 Erwerb der MItglIEdSCNAft......ccc.viieeeee e e et e e e e e e e e b ae e e e enreeas 4
N Yo [l LTV L #=d T T=To Yol T | i TSR 4
=T8T L= Lo Y- U 4
§ 6 Ubertragung des GeSChAftSEULNEDENS ..........ccviviiiueiciieceeceeeee ettt sttt 5
§ 7 AUSSChIUSS EINES IMIIEEIIEAS ...eeieeiiieeeeeee et e s e e e et e e e et te e e e et e e e e eateeesenaseeeeennsenesennsenas 5
A A T=Tel gLl =T a1V 1 = 1 T=To 1T PR 6
§ 9 Pflichten der Mitglieder, Hohe des GeschaftSanteils .........cceeeecciiieiciiiie e e 6
lll. Organe der Schiilergenossenschaft ................c..ooi i e et aaee e 6
§ 10 Organe der SchllergenosseNSCRATt.........cuiiii i e s e ee e e b ee e e e eareeas 6
I ARV o 1 = o T [PPSO P O PRRR PSR PRPURRUPPRPIO 7
§ 12 AUTSICRESIAT. .. eeeieeeeee ettt st e b e b e see e e et eer e e saee e e 7
§ 13 GENErAIVEIrSAMIMIUNG ..ceieiiieieeee e e e e e e e st e e e e s b be e e e s abeeeessbeeeeesabeeeesssseeessnnsenns 8
§ 14 Einberufung der Generalversammlung und TagesordnUNE ........cceevciieeiiiiieeeiiieee e eeree e e ree e e 8
§ 15 Berichterstattung und Gegenstande der Beschlussfassung.........coccovveviiiiieeiiiiiee e 9
§ 16 AbstimmUuNEEN UNA WahI@N.......ooiiiiei ettt e ee e e b e e e s be e e e e abae e e enbeeeeenareeas 9
IV. Rechnungswesen, Priifung, Finanzierung, Geschaftsjahr..................ccccocoviiiiiii i, 10
§ 17 RechnungswWesen UN PrUfUNG ......ccuviii ittt e et e e e e s e eabe e e e e sbae e e e nareeas 10
§ L8 FINANZIEIUNE . ieiiiieeeee e eeeittte et e e e e sttt e e e e s e st bttt e e eeesessssabeaaaeeesssasssbaaaaeeessssasssreaaeeesssssssssaaaeessssnnsssnnne 11
§ 19 Uberschiisse und deren VErtQIIUNG ..........ocveuivviuicveeieecieteeeeeeeee ettt sttt et sste et sete s s esenes 11
R AN L ¢ == oo 11 0ol - =S UERRRN 11
A N CT=Tol o T £ | o (PSR SSRRRSPPR 12
V. Auflosung und BeKanntmachUng...............ooooiiiiiiiii et e e e e e e e e e e araeeeas 12
§ 22 Auflosung der SchillergenossenSChaft ..........oociiiiiiiii ettt 12
§ 23 Unklarheiten und offENe FrageN ........ooo o iiii ittt e e e e e tr e e e e te e e e e araea e e eareeas 12
LI V1 7= 11T Yol o= i R 12

Satzung — Version GV geborenes Aufsichtsratsmitglied| Stand 03-2023 | Alle aktuellen Vorlagen im Mitgliederbereich unter
www.schuelergeno.de




Schiilergenossenschaften
nachhaltig wirtschaftlich —
solidarisch handeln

/;'\ Genossenschaftsverband

Verband der Regionen

I. Name, Sitz, Zweck und Gegenstand
8§ 1 Name und Sitz

(1) Der vollstandige Name der Schuilergenossenschaft lautet:

, Schiilerfirmen Integrierte Gesamtschule Achim eSG”
(2) Die Schulergenossenschaft hat ihren Sitz in Achim
Name der Schule:
IGS Achim
Strale:
Waldenburger Str. 8 - 12
PLZ:
28832
Ort:
Achim

8§ 2 Zweck und Gegenstand

(1) Zweck der Schulergenossenschaft ist die Forderung der sozialen,
wirtschaftlichen und/oder kulturellen Belange ihrer Mitglieder durch
gemeinschaftlichen Geschaftsbetrieb.!

(2) Gegenstand des Geschaftsbetriebes ist / sind:?

Grafikdesign von Printmedien

Siebdruck auf Textilien

Kioskverkauf

Catering

Herstellung von Holz und Metallprodukten/ Biihnen- und Eventtechnik

Zusammenstellung und Verkauf von Starterboxen

1 Ein Beispiel fur die Forderung sozialer Belange ist z.B. dann gegeben, wenn die Schilergenossenschaft dazu dient, die
okonomische Bildung einer spezifischen Schiilergruppe an der Schule zu férdern und dies im Interesse der Mitglieder ist.

2 Hier kdnnt ihr Eure Geschéftsbereiche naher beschreiben bzw. auffihren. Wichtig ist, dass man versteht, was die
Genossenschaft eigentlich macht z.B. Verkauf von Schulmaterialien, Herstellung und Verkauf von Holz-/Metall-
/Keramikprodukten, Nachhilfe fir Schillerinnen und Schiler, Angebot und Durchfiihrung von Computerkursen etc.

Satzung — Version GV geborenes Aufsichtsratsmitglied| Stand 03-2023 | Alle aktuellen Vorlagen im Mitgliederbereich unter
www.schuelergeno.de



Johannes Kienitz
Schülerfirmen Integrierte Gesamtschule Achim

Johannes Kienitz
IGS Achim

Johannes Kienitz
Waldenburger Str. 8 - 12

Johannes Kienitz
28832

Johannes Kienitz
 Achim

Johannes Kienitz
Achim

Johannes Kienitz
Grafikdesign von Printmedien

Johannes Kienitz
Siebdruck auf Textilien

Johannes Kienitz
Kioskverkauf

Johannes Kienitz
Catering

Johannes Kienitz
Herstellung von Holz und Metallprodukten/ Bühnen- und Eventtechnik

Johannes Kienitz
Zusammenstellung und Verkauf von Starterboxen


Schiilergenossenschaften
nachhaltig wirtschaftlich —
solidarisch handeln

@ Genossenschaftsverband
Verband der Regionen

(3) Zur Erfullung der Aufgaben setzt die Genossenschaft ihre Mitglieder ein. Die
Ausdehnung des Geschaftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen.

(4) Betriebliche Gewinne sollen nur mit Methoden des nachhaltigen Wirtschaftens erzielt
werden.

ll. Mitgliedschaft

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft
(1) Mitglieder der Schilergenossenschaft konnen werden:

— Schulerlnnen der/des IGS Achim

— Andere Personen?, die mit der Schule oder Schiilergenossenschaft in Verbindung
stehen:

Lehrer*innen, padag. Mitarbeiterinnen, Kooperationspartner*innen, Ehemalige, Personen d. 6ffentl. Lebens

(2) Die Mitgliedschaft wird erworben durch schriftliche Beitrittserkl&arung und ausdrtickliche

Zulassung durch den Vorstand.

§ 4 Ende der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet durch

— Kindigung (8 5 Abs. 1),

— Ubertragung des Geschaftsguthabens (8§ 6),
— Ausschluss (87 Abs. 1)

§ 5 Kuindigung

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Kiindigung. Die Kiindigung erfolgt grundsatzlich zum
Ende des Geschéftsjahres. Sie muss schriftlich (Brief oder E-Mail) erklart werden und
mindestens __ 3 Monate vor Ende des Geschéftsjahres erfolgen. Die Auszahlung
des Guthabens erfolgt friihestens nach der Durchfiihrung der Generalversammlung, die
Uber das Ergebnis des Geschéftsjahres zu beschliel3en hat, in dem die Kiindigung
erfolgt ist.

(2) Sonderregelung bei Ausscheiden aus der Schule:

3 2.B. Lehrer/innen, Kooperationspartner, Eltern, Freunde, ehemalige Schuler/innen, Personen des o6ffentlichen Lebens.
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Sofern die Mitglieder aus der Schule ausscheiden, kann das Geschéaftsguthaben auf
Wunsch des Mitgliedes zum Ende des Schuljahres gekiindigt werden
(Sonderkiindigungsrecht). Damit endet auch die Mitgliedschaft. Die Kiindigungsfrist
betragt drei Monate zum Schuljahresende. Die Auszahlung des Guthabens erfolgt zum
Ende des Schuljahres bzw. dem Tag des Ausscheidens aus der Schule.

§ 6 Ubertragung des Geschaftsguthabens

Ein Ausscheiden aus der Schillergenossenschaft im Laufe des Geschéftsjahres ist durch
Geschéftsguthabenibertragung moglich: Jedes Mitglied kann sein Geschaftsguthaben
auf ein anderes Mitglied oder auf eine andere Person, die dadurch Mitglied wird,
ubertragen. Beide Formen der Ubertragung bediirfen einer Zustimmung des Vorstandes.

8§ 7 Ausschluss eines Mitglieds

(1) Ein Mitglied kann aus der Genossenschaft zum Schluss des Geschéftsjahres
ausgeschlossen werden, wenn

a) es trotz schriftlicher Aufforderung unter Androhung des Ausschlusses den
satzungsmafiigen oder sonstigen der Genossenschaft gegeniiber bestehenden
Verpflichtungen nicht nachkommt;

b) es durch Nichterflllung seiner Verpflichtung gegentber der Genossenschaft diese
schadigt oder geschadigt hat;

c) sich sein Verhalten mit den Belangen der Genossenschaft nicht vereinbaren lasst.

(2) Fur den Ausschluss sind der Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam zustandig. Es bedarf
einer Mehrheit sowohl im Vorstand als auch im Aufsichtsrat.

(3) Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats kénnen jedoch nur durch Beschluss der
Generalversammlung ausgeschlossen werden.

(4) Vor der Beschlussfassung ist der Person, die ausgeschlossen werden soll, Gelegenheit
zu geben, sich zu dem beabsichtigten Ausschluss zu auf3ern. Hierbei sind ihr die
wesentlichen Tatsachen, auf denen der Ausschluss beruhen soll, sowie der
satzungsmaliige AusschlieBungsgrund mitzuteilen.

(5) Vorstand und Aufsichtsrat missen ihren Beschluss in einem gemeinsamen Protokoll
dokumentieren.

(6) Der Beschluss muss dem Ausgeschlossenen unverziglich schriftlich mitgeteilt werden.
Dies muss dokumentiert werden (bspw. Einschreiben), da der Ausgeschlossene ab
diesem Zeitpunkt nicht mehr an der Generalversammlung teilnehmen darf. Ebenfalls
kann er nicht mehr Mitglied des Vorstands oder Aufsichtsrats sein. Auch eine sonstige
Mitarbeit in der Genossenschaft ist ab diesem Zeitpunkt ausgeschlossen.
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§ 8 Rechte der Mitglieder
(1) Jedes Mitglied hat das Recht, die Leistungen der Schilergenossenschaft in Anspruch zu

nehmen, die Einrichtungen zu nutzen und an der Gestaltung der Schilergenossenschaft
mitzuwirken.

(2) Jedes Mitglied kann an der Generalversammlung teilnehmen und abstimmen. Dabei hat
jedes Mitglied nur eine Stimme, unabhangig davon, wie viele Anteile es besitzt.

§ 9 Pflichten der Mitglieder, HOhe des Geschaftsanteils
(1) Jedes Mitglied hat die Pflicht, das Interesse der Schilergenossenschaft zu wahren.

(2) Mitglieder missen nach den Bestimmungen der Satzung und den Beschlissen der
Generalversammlung handeln.

(3) Jedes Mitglied ist verpflichtet, innerhalb seiner Kompetenzen sowohl dem Vorstand als
auch dem Aufsichtsrat bei deren Aufgaben zu helfen und sie zu unterstiitzen.

(4) Jedes Mitglied muss mindestens einen Geschéftsanteil erwerben und darauf das
festgelegte Geschéaftsguthaben einzahlen.

(5) Der Geschaftsanteil* betragt 10 ,00 Euro und ist innerhalb von vier Wochen nach
Beitritt bzw. Zeichnung auf das von der Schillergenossenschaft zu bezeichnende Konto
oder in bar gegen Einzahlungsquittung bei dem zustandigen Vorstandsmitglied
einzuzahlen.

(6) Eine Nachschusspflicht fur Mitglieder besteht nicht.®

lll. Organe der Schilergenossenschaft

8§ 10 Organe der Schulergenossenschaft
Die Organe der Schilergenossenschaft sind:
1. der Vorstand,
2. der Aufsichtsrat und

3. die Generalversammlung.

4 Anmerkung: Die Mehrzahl der ,Geschéftsanteile” bildet das ,Geschaftsguthaben: z.B. 5 Geschéftsanteile & 5,00 Euro bilden
das Geschéaftsguthaben des Mitglieds in Hohe von 25,00 Euro.

Anmerkung: ,Nachschusspflicht* bezeichnet die Verpflichtung eines Mitgliedes, fir entstandene Verluste Uber sein
Geschaftsguthaben hinaus zu haften.
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§ 11 Vorstand

(1) Der Vorstand leitet die Schilergenossenschaft und vertritt sie nach auf3en. Damit ist der
Vorstand flr den reibungslosen Ablauf des Geschaftsbetriebes verantwortlich.

(2) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Er wahlt aus seiner Mitte eine/n
Vorsitzende/n.

(3) Der Vorstand wird von der Generalversammlung fur ein Jahr gewahlt. Als Zeitpunkt des
Ausscheidens gilt das Ende der nachstfolgenden ordentlichen Generalversammlung.
Eine Wiederwahl ist moglich.

(4) Der Vorstand hat die Genossenschaft entsprechend der Geschéftsziele zu fihren, die
erforderlichen Mal3nahmen zu ergreifen, die Mitarbeiter und das Rechnungswesen zu
kontrollieren und am Geschaftsjahresende das wirtschaftliche Ergebnis zu
dokumentieren und zu verantworten.

(5) Der Vorstand berichtet dem Aufsichtsrat Gber wichtige Ereignisse und den Verlauf des
Geschéftsjahres. Wichtige Entscheidungen werden gemeinsam vom Vorstand und
Aufsichtsrat beraten und getrennt beschlossen.

(6) Nach Aufstellung des Jahresergebnisses macht der Vorstand einen Vorschlag fir die
Verwendung des Jahresiberschusses oder fir die Deckung des Jahresfehlbetrages.
Das wirtschaftliche Jahresergebnis mit dem Vorschlag zur Gewinnverwendung bzw.
Verlustdeckung teilt der Vorstand dem Aufsichtsrat unverziiglich schriftlich mit.

(7) Beschlusse werden mit der einfachen Mehrheit aller Vorstandsmitglieder gefasst.

(8) Der Vorstand kann sich mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine ,,Geschaftsordnung*®
geben.®

8§ 12 Aufsichtsrat

(1) Der Aufsichtsrat muss sich darum kiimmern, dass der Vorstand seine Pflichten erflillt. Er
handelt im Auftrag der Mitglieder.

(2) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Er wéahlt aus seiner Mitte
eine/n Vorsitzende/n.

(3) Der Aufsichtsrat wird von der Generalversammlung fir ein Jahr gewahlt. Als Zeitpunkt
des Ausscheidens gilt das Ende der nachstfolgenden ordentlichen General-
versammlung. Eine Wiederwahl ist mdglich.

6  Siehe ,Muster-Geschaftsordnung* fiir den Vorstand einer Schiilergenossenschaft.
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(4) Als Partnergenossenschaft der Schillergenossenschaft erhélt die
Bremische Volksbank eG das Recht, einen lhrer Vertreter in den
Aufsichtsrat zu entsenden. Dies sollte der Ansprechpartner der Schilergenossenschaft
bei der Partnergenossenschatft sein.

(5) Der Aufsichtsrat lasst sich vom Vorstand Uber wichtige Ereignisse und den Verlauf des
Geschaéftsjahres berichten. Wichtige Entscheidungen werden gemeinsam vom Vorstand
und Aufsichtsrat beraten und getrennt beschlossen. In der ersten gemeinsamen Sitzung
von Vorstand und Aufsichtsrat wird der Begriff ,wichtige Entscheidungen® konkretisiert
und definiert, ab welchem Wert der Aufsichtsrat einbezogen werden muss.

(6) Der Aufsichtsrat prift das wirtschaftliche Jahresergebnis und den Vorschlag des
Vorstandes zur Gewinnverwendung bzw. Verlustdeckung und informiert die
Generalversammlung aus seiner Sicht.

(7) Beschlusse werden mit der einfachen Mehrheit aller Aufsichtsratsmitglieder gefasst.

(8) Der Aufsichtsrat kann sich nach Anhérung des Vorstandes eine ,Geschéaftsordnung“’
geben, in der u.a. die gemeinsame Sitzungstatigkeit mit dem Vorstand festgelegt wird.

§ 13 Generalversammlung

(1) Die Generalversammlung ist das demokratische Element der Genossenschaft. Hier
koénnen sich alle Mitglieder zu Wort melden und ihre Meinung sagen.

(2) Jedes Mitglied hat nur eine Stimme (vgl. § 43 Abs. 3 GenG).

§ 14 Einberufung der Generalversammlung und Tagesordnung

(1) Der Vorstand beruft die ordentliche Generalversammlung jahrlich ein. Die Einberufungen
von auf3erordentlichen Generalversammlungen sind moglich.

(2) Mit der Einladung wird eine Tagesordnung bekannt gemacht, aus der Ablauf und
Beschlisse der Generalversammlung hervorgehen. Jedes Mitglied kann eigene Antrage
zur Tagesordnung einbringen; diese missen mindestens sieben Tage vor dem Termin
der Generalversammlung eingebracht werden. Hierzu bedarf es eines begriindeten
Antrags, der von mindestens zehn Prozent der Mitglieder gestellt worden ist.

(3) Die Einladung erfolgt mindestens vierzehn Tage vor der Versammlung in Textform
durch Aushang in der Schule. Alternativ kann auch per E-Mail, Gber einen Schulserver
(z. B. Niederséachsische Bildungscloud, IServ, Moodle etc.) oder durch ein anderes
geeignetes Verfahren eingeladen werden, sofern die betreffenden Mitglieder diesem

" Siehe ,Muster-Geschéftsordnung* fiir den Aufsichtsrat einer Schilergenossenschaft.
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Verfahren im Vorfeld schriftlich zugestimmt haben. Diese Zustimmung kann durch das
Mitglied per Mitteilung gegenuber der Schulergenossenschaft jederzeit widerrufen
werden. Es muss sichergestellt werden, dass auch Mitglieder au3erhalb der Schule die
Einladung erhalten.

Die Versammlungsleitung liegt beim Aufsichtsratsvorsitzenden.

§ 15 Berichterstattung und Gegenstande der Beschlussfassung

(1)

)

®3)

(4)
(6)

(6)

()

(8)

In der Generalversammlung berichtet der Vorstand tiber den Ablauf des vergangenen
Geschaftsjahres.

Der Aufsichtsrat hat das wirtschaftliche Ergebnis geprift und berichtet Uber seine Arbeit
und die Ergebnisse der durchgefiihrten Prifungen (einschlielich Bekanntgabe des
Prifungsberichtes des Genossenschaftsverbandes (siehe § 17 Abs. 2)).

Die Generalversammlung beschliel3t Uber das Jahresergebnis (Feststellung des
Jahresergebnisses) und die Gewinnverwendung bzw. Verlustdeckung.

Der Vorstand berichtet Giber umfangreiche Veranderungen und groRere Vorhaben.

Wenn die Mitglieder mit der Arbeit des Vorstandes und des Aufsichtsrates zufrieden
sind, wird ihnen jeweils in getrennter Abstimmung Entlastung erteilt. Vorstands- und
Aufsichtsratsmitglieder durfen hierbei nicht mit abstimmen.

Wenn Wahlen anstehen, weil Gremien erganzt oder neu gewahlt werden miissen,
werden Vorschlage gemacht und es wird darliber abgestimmt. Die Gewahlten haben
jeweils unverziglich gegeniiber der Genossenschaft zu erklaren, ob sie die Wabhl
annehmen.

Uber Veranderungswiinsche zur Satzung muss beraten und abgestimmt werden.
Anderungen zur Satzung oder Besetzung des Vorstandes sind beim
Schillergenossenschaftsregister anzumelden. Sie erlangen erst mit Eintragung und
Bestétigung durch das Schiilergenossenschaftsregister ihre Wirksamkeit.

Uber den Versammlungsverlauf wird ein Protokoll angefertigt. Das Protokoll muss
innerhalb von 2 Wochen erstellt werden und ist von der/dem Versammlungsleiter/in
(Vorsitzende/r des Aufsichtsrates), der/dem Protokollfihrer/in und dem Vorstand zu
unterschreiben. Jedes Mitglied kann Einsicht in die Niederschrift nehmen.

8§ 16 Abstimmungen und Wahlen

)

Beschliisse werden, soweit das Genossenschaftsgesetz nicht eine grél3ere Mehrheit
vorschreibt, mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Stimmen gefasst. Fir die
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Mehrheit ist nur das Verhaltnis von Ja- zu Nein-Stimmen maf3geblich — Enthaltungen
und ungiiltige Stimmen werden beim Stimmenverhaltnis nicht berlcksichtigt.
Abstimmungen und Wahlen werden in der Regel mit Handzeichen durchgefihrt. Sie
missen mit Stimmzetteln, also geheim, erfolgen, wenn ein Viertel (25%) der
anwesenden Stimmen dies verlangt.

(2) Wird eine Wahl mit Handzeichen durchgefihrt, so ist fur jedes zu vergebende Mandat
ein besonderer Wahlgang erforderlich. Gewahlt ist, wer die meisten Stimmen erhalten
hat. Sind nicht mehr Kandidaten vorgeschlagen, als Mandate zu besetzen sind, so kann
gemeinsam (en bloc) abgestimmt werden, sofern dem nicht widersprochen wird.

(3) Wird eine Wahl mit Stimmzettel durchgefihrt, so hat jeder Wahlberechtigte so viele
Stimmen, wie Mandate zu vergeben sind. Der Wahlberechtigte bezeichnet auf dem
Stimmzettel die Bewerber, denen er seine Stimme geben will; auf einen Bewerber kann
dabei nur eine Stimme entfallen. Gewéahlt sind die Bewerber, die die meisten Stimmen
erhalten.

(4) Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt; bei Wahlen entscheidet in diesem
Fall das Los.

(5) Das Gesetz sieht bei nachfolgenden Sachverhalten eine ¥-Mehrheit vor:
(a) Anderung der Satzung

(b) Auflédsung der Genossenschaft

IV. Rechnungswesen, Prifung, Finanzierung, Geschaftsjahr

8§ 17 Rechnungswesen und Prifung

(1) Jede Schilergenossenschaft muss uber ein Rechnungswesen verfigen, aus dem alle
geschaéftlichen Vorgange eines Geschaftsjahres fir einen Dritten nachvollziehbar
hervorgehen missen. Grundlage ist die kaufmannische Buchfiihrung. Die Vorgange
mussen transparent und nachvollziehbar sein. Am Ende des Geschéftsjahres ist das
wirtschaftliche Ergebnis zu dokumentieren und vom Vorstand zu unterschreiben sowie
dem Aufsichtsrat zur Prifung vorzulegen.

(2) Der Aufsichtsrat prift das wirtschaftliche Geschaftsergebnis. Dann wird es dem
Genossenschaftsverband zur Prifung vorgelegt. In einer Schlussbesprechung haben
Vorstand und Aufsichtsrat in einer gemeinsamen Sitzung den Bericht des Priifers tiber
das voraussichtliche Ergebnis der Prifung entgegen zu nehmen. Hierbei soll der
Prifungsverband auch seine Einschatzung zu Entwicklungsmaoglichkeiten der
Schilergenossenschaft abgeben. Diese wird nach Eingang des schriftlichen
Prufungsberichtes mit dem Prifungsergebnis in der Generalversammlung bekannt
gegeben.
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§ 18 Finanzierung
(1) Eine Schilergenossenschaft arbeitet ausschliefZlich mit Eigenkapital.

(2) Das Eigenkapital der Genossenschaft besteht aus Einzahlungen der Mitglieder auf
deren Geschaftsanteil und aus erzielten Uberschiissen, die nicht ausgeschiittet worden
sind, also Rucklagen (siehe § 20). Es ist auch mdglich, Sponsoren bzw. Forderer zu
finden, die durch eine kostenlose Ubereignung von Geraten, Waren oder Barmittel die
Schilergenossenschaft férdern und damit das Eigenkapital erhdhen.

(3) Kredite von Banken durfen nicht aufgenommen werden.

(4) Kontoluberziehungen werden umgehend ausgeglichen. Lieferantenverbindlichkeiten
werden innerhalb von 14 Tagen bezahlt. Abweichungen sind nur in Ausnahmefallen
madglich und missen vorab durch den Aufsichtsrat genehmigt werden.

§ 19 Uberschiisse und deren Verteilung

(1) Zweck der Genossenschaft und damit auch der Schillergenossenschaft ist die
Férderung der Mitglieder. Es muss nicht zwingend ein Gewinn erzielt werden. Vom
Grundsatz her arbeitet die Genossenschaft nach dem Kostendeckungsprinzip.

(2) Sofern Uberschusse erzielt werden, hat die Generalversammlung tber deren
Verwendung zu entscheiden. Mindestens 20 % des Jahresliberschusses miissen jedoch
der Ergebnisrticklage zugefiihrt werden?.

(3) Sollte trotz aller Vorsicht ein Fehlbetrag entstehen, dann muss die Generalversammlung
dariiber beraten und Uber dessen Deckung beschlieRen.

§ 20 Ergebnisriicklage
(1) Die Ergebnisrucklage dient zur Deckung eventueller Verluste.

(2) Sie wird gebildet durch eine jahrliche Zuweisung von mindestens 20% des
Jahresliberschusses (vgl. 819 (2)).

8 Sofern die Schiilergenossenschaft nach einigen Jahren erfolgreicher Geschéftstitigkeit erhebliche Riicklagen
gebildet hat, kann die Hohe per Beschluss der Generalversammlung reduziert werden.
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§ 21 Geschaéftsjahr

Das Geschaftsjahr der Schilergenossenschaft beginnt am _ 01-04. (01. ,Monat")
und endet am __ 31.03 (30./31. “Monat vor dem Monat, in dem das Geschéftsjahr
beginnt” des Folgejahres. Das erste Geschéftsjahr ist ein Rumpfgeschéftsjahr und beginnt
am 01.07.2023 (Grundungsdatum: Tag/Monat/Jahr) und endet am __ 31.03.2024
(30./31. “des Monats vor dem Monat, in dem das regulare Geschéftsjahr beginnen soll).

V. Auflésung und Bekanntmachung

§ 22 Auflésung der Schillergenossenschaft

(1) Wenn der Zweck der Schilergenossenschatt als erfillt angesehen wird und kein
Interesse mehr an einem Fortbestehen erkennbar ist, dann wird die
Schiilergenossenschaft aufgeldst (liquidiert). Es ist eine Aufstellung Uber die
vorhandenen Vermoégenswerte (Inventur) zu erstellen, aus der hervorgeht, welche
Vermogenswerte vorhanden sind.

(2) Die Generalversammlung beschliel3t mit %-Mehrheit Giber die Auflésung der
Schilergenossenschaft und die Verwendung des Vermdgens gemal vertraglicher
Vereinbarung mit der Schule. Vorrangig werden die Geschaftsguthaben an die
Mitglieder ausgezahlt.

§ 23 Unklarheiten und offene Fragen

Unklarheiten und offene Fragen sind im Einvernehmen mit dem Genossenschaftsverband zu
klaren.

§ 24 Mitgliedschaft

Die Schilergenossenschaft wird in das Schiillergenossenschaftsregister des
Genossenschaftsverbandes — Verband der Regionen e.V. (Verwaltungssitz Dusseldorf:
Ludwig-Erhard-Allee 20, 40227 Diisseldorf) eingetragen. Bei Anderungen der Satzung oder
Neuwahl des Vorstands ist § 15 Abs. 7 der Satzung zwingend zu bertcksichtigen.
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